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RS OGH 1980/7/8 5Ob550/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1980

Norm

ABGB §358 III

ABGB §957

Rechtssatz

Verwahrern wie Treuhändern obliegt eine Obsorge im fremden Interesse; beide nehmen eine Vertrauensstellung ein.

Im Gegensatz zum Treuhänder erwirbt aber der Verwahrer am hinterlegten Gut kein Eigentumsrecht.
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